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	Vergabenummer: 25.029

	

	

	
Geheimhaltungsvereinbarung

	


[bookmark: _Toc13759904][bookmark: _Toc12443398][bookmark: _Toc57898400][bookmark: _Toc57898535][bookmark: _Toc57898705][bookmark: _Toc65247215]zwischen der
[Uniklinik Köln AöR]

- nachfolgend „Auftraggeber“ -
und
[        ]

- nachfolgend „Bieter“ –

- beide nachfolgend gemeinsam „Vertragsparteien“ -

wird die folgende Vereinbarung zur Geheimhaltung geschlossen:
Präambel
[bookmark: _Hlk141464780][bookmark: _Toc13759905][bookmark: _Toc12443399][bookmark: _Toc465435728][bookmark: _Toc465191588][bookmark: _Toc464220429][bookmark: _Toc463965845][bookmark: _Toc463965702][bookmark: _Toc57898401][bookmark: _Toc57898536][bookmark: _Toc57898706][bookmark: _Toc65247216]Im Rahmen des Vergabeverfahrens „25.029: Betriebliche Gesundheitsförderung - Firmenfitness” soll den Bietern die Leistungsbeschreibung zur Verfügung gestellt werden. Die geheimhaltungspflichtigen Informationen der Leistungsbeschreibung wird den Bietern ausschließlich zur Angebotserstellung in dem gegenständlichen Vergabeverfahren zur Verfügung gestellt. 
Die Parteien vereinbaren hinsichtlich dieser Informationen Folgendes:
1. Der Geheimhaltungspflicht im Sinne dieser Verpflichtung unterliegen alle Informationen über bestehende Inhalte, Daten, Zahlen, Ergebnisse, Handlungsempfehlungen etc., unabhängig von ihrer Form (nachfolgend Informationen genannt).
2. Der Bieter behandelt die ihm zur Verfügung gestellten Informationen vertraulich, d.h. er wird die mitgeteilten Informationen nur zur Erstellung des Angebotes für die gegenständliche Vergabe und weder Dritten noch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Er wird zudem angemessene Vorkehrungen treffen, um die Informationen vor unberechtigter Bekanntgabe, Vervielfältigung und Verwendung zu schützen. Unter den Begriff des Dritten fallen nicht solche Unterauftragnehmer, die für die Erstellung des Angebotes benötigt werden, es sei denn, diese Personen wurden bzw. werden nicht entsprechend zur Verschwiegenheit verpflichtet.

3. Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft.
4. Nach Beendigung des Vergabeverfahrens sind alle zur Verfügung gestellten schriftlichen Informationen und jegliche davon gefertigten Duplikationen innerhalb von 14 Tagen zurückzugeben bzw. nach vorheriger Absprache zu vernichten. Ein Zurückbehaltungsrecht an den Informationen ist ausgeschlossen.
5. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung, einschließlich dieser Klausel, bedürfen der Schriftform.
6. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise gegen gesetzliche Regelungen verstoßen oder aus sonstigen Gründen nichtig sein, wird dadurch die Regelung der anderen Bestimmungen nicht berührt.
	
Köln, 07.11.2025
	

______________

	Datum, Ort
	Datum, Ort

	
Marco Otten
	
__________

	Unterschrift (Auftraggeber)
	Unterschrift (Bieter)

	
Otten, Marco, (Syndikus-)Rechtsanwalt
	

	Name, Vorname, Funktion
	Name, Vorname, Funktion
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